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1. Einleitung 

Bereits im Vorfeld des Beitritts der neuen Mitg liedstaaten zur Europä­
ischen Union war in den meisten bisherigen Mitgliedsländern ein Erosi­
onsprozess der Körperschaftsteuersätze zu beobachten. Dieser Erosi­
onsprozess war wesentlich durch ein Körperschaftsteuerdumping in den 
neuen Mitg l iedstaaten mitbedingt Am einfachsten ist diese Entwicklung 
anhand der nominellen Körperschaftsteuersätze dokumentierbar (siehe 
Tabelle 1 ) . 

l n  der politischen Diskussion spielt der Vergleich der nominellen Körper­
schaftsteuersätze offenbar eine besondere Rolle. Die Debatte entbehrt 
nicht einer gewissen I rrationalität, denn ohne Kenntnis der verschiedenen 
Gewinnermittlungsbestimmungen und der verschiedenen Körperschaft­
steuersysteme sowie der Bestimmungen über die Kapitalertragssteuer 
und etwaiger anderer gewinnabhängiger Steuern und das Netz der Dop­
pelbesteuerungsabkommen sagt der nominelle Körperschaftsteuersatz 
allein wenig über die tatsächliche Ertragssteuerbelastung aus. Die in 
der Öffentlichkeit geführte Debatte mag glauben machen, dass der Kör­
perschaftsteuersatz die wesentlichste Entscheidungsgrundlage für die 
Standortwahl eines industriellen Unternehmens ist. Das wäre aus mehre­
ren Gründen insbesondere ökonomisch nicht rational : 

)o> ln Österreich macht die Körperschaftsteuer nur zwischen ein und 
zwei Prozent des gesamten Aufwands eines durchschnittl ichen ln­
dustrieunternehmens aus. Warum sollten ausgerechnet diese Kos­
ten die für die Standortwahl bedeutendsten sein? 

)o> Wenn es bei den Standortentscheidungen um neue industrielle 
I nvestitionen auf der grünen Wiese geht, dann wird wohl in al len 

• Kurzfassung der AK-Studie "Steuerbegünstigungen in der Europäischen Union in den zehn neuen Mitgliedstaaten 
im Bereich der Unternehmensbesteuerung" vom Oktober 2005. 
(http://wien.arbeiterkammer.at/pictures/d37/Steuerbeguenstigungen_in_der_EU.pdf) 
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Staaten mit Verlustvortragsmöglichkeit in den ersten Jahren kei­
ne Körperschaftsteuer anfallen, sehr wohl fal len aber in der Regel 
Iohnabhängige Abgaben und Grundsteuern an. Warum werden in 
der Standortdebatte n icht primär d iese Abgaben hinterfragt? Aus 
gleichem Grund ist in der Praxis der Förderung dieser industriellen 
Neuinvestitionen eine wesentlich größere Bedeutung zuzumessen 
als einer ohnehin nicht voraussehbaren Ertragssteuerbelastung in 
fünf Jahren. 

Trotz der genannten Gründe ist der Wettbewerb der nominellen Steu­
ersätze n icht nur i rrational .  Die Kampfansage eines Staates mit einem 
Körperschaftsteuersatz, der ein Prozent unter dem vom Nachbarstaat 
schon gesenkten Körperschaftsteuersatz liegt, ist ein politisches Signal ,  
das sagen wi l l :  Seht her, wir erfüllen alle Wünsche internationaler lnves-

Tabelle 1: Nominel le Körperschaftsteuersätze in den EU-Ländern 

Land 

Belgien 
Dänemark 
Deutschland1 2 

Finnland 
Frankreich 
Griechenland 
Großbritannien 
Irland 
Italien 
Luxemburg 
Niederlande 
Österreich 
Portugal 
Schweden 
Spanien 

EU- 1 5  Durchschnitt 

Estland 
Lettland 
Litauen 
Malta 
Polen 
Slowakei 
Slowenien 
Tschechien 
Ungarn 
Zypern 

EU-10  Durchschnitt 

3 1 4  

2001 

40, 1 7% 
30% 
26,4% 
29% 
35,4% 
25% / 35% / 37,5% 

30% 
20% 
36% 
30% 
30% / 35% 
34% 
32% 
28% 
35% 

31 ,9% 

0% / 26% 
25% 
24% 
35% 
28% 
29% 
25% 
3 1 %  
1 8% 
25% 

26,6% 

2003 2005 

33,99% 33,99% 

30% 30% 

27,9% 26,4% 

29% 26% 

35,4% 35,4% 

25% / 35% 25% / 35% 

30% 30% 

1 2 ,5% 1 2,5% 

34% 33% 

22,88% 22,88% 

29% / 34,5% 29% / 34,5% 

34% 25% 

30% 30% 

28% 28% 

35% 35% 

30, 1 %  29,2% 

0% / 26% 0% / 24% 

1 9% 1 5% 

1 5% 1 5% 

35% 35% 

27% 1 9% 

25% 1 9% 

25% 25% 

31 % 26% 

1 8% 1 6% 

1 0% / 1 5% 1 0 / 1 5% 

21 ,0% 1 8,5% 
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toren ,  n icht nur auf steuerlichem Gebiet, und wir erfül len sie noch besser 
als unser Nachbar. So gesehen ist es durchaus rational ,  wenn sich ein 
I nvestor daran orientiert. 

Dieser Erosionsprozess spielt sich aber nicht nur bei den Steuersätzen 
ab. Aus unserer Sicht sind bestimmte Ausnahmebestimmungen (l nvestiti­
onsbegünstigungen) für d iesen Prozess noch bedeutender, d ie im Ergeb­
nis zur Körperschaftsteuerbefreiung führen. ln fast al len neuen Mitglied­
staaten existieren solche Bestimmungen. Abgesehen von Estland , das 
für thesaurierte Gewinne überhaupt einen Nul lsatz vorsieht, lassen sich 
d iese Begünstigungen in zwei Gruppen tei len: 

> regionale Begünstigungen für Sonderwirtschaftszonen (z. B. Polen, 
Litauen, Lettland, Slowenien); 

> Begünstigungen für Investitionen , die bestimmte Kriterien erfül len 
müssen ,  wie z. B. Umfang der I nvestitionen, Zahl der geschaffenen 
Arbeitsplätze, bestimmte Branchen usw. (z. B. Tschechien, Ungarn, 
Malta) .  

Einige d ieser Bestimmungen wurden im Rahmen des Verhaltenskodex 
(Code of Conduct) für bedenklich eingestuft und von der EU-Kommission 
nur mit Übergangsfristen genehmigt, wobei einzelne Fristen sehr weit in  
d ie  Zukunft reichen. Andere d ieser Regelungen wurden im Zuge der Bei­
trittsverhandlungen nicht beanstandet. Diese Vorgangsweise ist nur vor 
dem Hintergrund der oft geäußerten Philosophie der EU-Kommission zu 
verstehen . H insichtlich der Körperschaftsteuer gibt es nach Meinung der 
Kommission einen "gesunden" Wettbewerb und einen "schädlichen" Wett­
bewerb. Der "schädliche" Wettbewerb besteht dann, wenn einseitig be­
stimmte Branchen oder ohne hinreichenden Grund bestimmte Regionen 
begünstigt werden oder wenn in ländische bzw. ausländische Unterneh­
men einseitig begünstigt werden. Wird hingegen der Steuersatz generell 
z. B. auf 1 0% wie in Zypern gesenkt, ist das Ausfluss des "gesunden" 
Wettbewerbs. Das Gleiche gilt für generelle l nvestitionsbegünstigungen , 
die de facto zur Steuerfreiheit führen. Der zu d iesem Zeitpunkt für Steu­
ern zuständige Kommissar Frits Bolkestein hat in einer Rede anlässl ich 
der "European Conference on Company Taxation" mit dem Titel "Towards 
an Interna! Market without Tax Obstacles", die von der Kommission am 
29. Apri l 2002 in  Brüssel veranstaltet wurde, die zweigleisige Strategie 
der Kommission im Bereich der Unternehmensbesteuerung wie folgt dar­
gestellt:3 

"The overall Garnmission strategy for tackl ing the various tax obstacles 
in the Interna! Market is effectively based on two legs: 

> A series of specific measures which are targeted at clearly defined 
obstacles and 

> The work towards a common consolidated EU tax base which forms 
the subject of this conference . . .  " 
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Gleichzeitig hat Kommissar Bolkestein festgehalten , dass d ie Steu­
ersätze selbst Sache der Mitgl iedstaaten bleiben sol len: 

"Turning to the representatives from Member States I wish to point out 
that this approach by no means infringes the subsidiarity principle or Mem­
ber States' sovereignty to set corporate tax rates. Member States would 
apply their national tax rate to their specific share of the overal l  tax base 
as computed according to a commonly agreed allocation mechanism." 

Man kann die Dinge aber auch anders sehen: Der "gesunde" Steuerwett­
bewerb führt letztlich zur Aushöhlung der Finanzierung des Wohlfahrts­
staates und damit des Europäischen Sozialmodells. Man mag einwen­
den, dass es sich bei der Körperschaftsteuer um eine Abgabe handelt, 
die in den meisten Staaten nur ein ige Prozent des B IP beträgt, und ihre 
Reduktion d ie Systeme der sozialen Sicherheit nicht ernsthaft gefährdet. 
Aber ganz so einfach l iegen die Dinge nicht. Die Körperschaftsteuer ist in­
tegraler Tei l  eines Steuersystems. Wird sie einseitig reduziert, wird auto­
matisch Druck auf d ie Einkommensteuer erzeugt, da die einkommensteu­
erpflichtigen Unternehmer d ie gleiche Wettbewerbsposition haben wollen 
wie die Kapitalgesellschaften. Senkt man die Einkommensteuer für Un­
ternehmer, dann werden immer mehr unselbständige Arbeitsverhältnisse 
in das rechtl iche Gewand von selbständigen Werkvertragsverhältnissen 
gekleidet, und spätestens dann wird es für die bestehenden Systeme der 
sozialen Sicherheit bedenklich. Der Erosionsprozess, der durch die Sen­
kung der Körperschaftsteuer ausgelöst wird , ist ein schleichender, aber 
er ist im Gange. I nsgesamt ist der "gesunde" Steuerwettbewerb ziemlich 
ungesund für das Europäische SozialmodelL 

Aus unserer Sicht ist die Körperschaftsteuer eine wichtige Rahmenbe­
dingung für den Wettbewerb, genauso wie das bei der Mineralölsteuer 
oder der Umsatzsteuer der Fall ist, wo harmonisierte Bemessungsgrund­
lagen existieren und Mindeststeuersätze gelten.  Eine Rahmenbedingung 
für den Wettbewerb sollte nie zum Gegenstand des Wettbewerbs wer­
den. 

2. Steuerrecht in der Europäischen Union 

2.1 Allgemeines 

Im  EG-Vertrag (EGV) sind die indirekten Steuern in den Art. 90 bis 93 
geregelt. Die wichtigste Vorschrift dazu ist der Art. 93 EG\1, und in die­
sem wird grundsätzlich angeführt, dass Vorschriften zur Harmonisierung 
der Umsatzsteuern , der Verbrauchsabgaben und der sonstigen indirekten 
Steuern zu erlassen sind, soweit diese Harmonisierung für die Errichtung 
und das Funktionieren des Binnenmarktes notwendig ist. Die Harmoni­
sierung bei diesen Steuern ist dementsprechend verhältnismäßig weit 
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fortgeschritten ,  und es g ibt umfassende Regelungen zur Harmonisierung 
der Mehrwertsteuer,4 der Energiesteuern ,5  der Tabaksteuert' und der Al­
koholsteuer.7 1m Gegensatz dazu sind d ie direkten Steuern im EG-Vertrag 
nicht expl izit geregelt. Rechtsakte zu den direkten Steuern werden auf 
Grundlage der allgemeinen Vorschrift des Art. 94 EGV erlassen . Art 94 
EGV über die Angleichung der Rechtsvorschriften regelt, dass Richtl inien 
für d ie Angleichung derjenigen Rechts- und Verwaltungsvorschriften der 
Mitgliedstaaten, die sich unmittelbar auf die Errichtung oder das Funktio­
nieren des Gemeinsamen Marktes auswirken, einstimmig vom Rat erlas­
sen werden. Die Harmonisierungsmaßnahmen im Bereich der direkten 
Steuern sind deswegen auch nicht sehr weit fortgeschritten ,  und d ie we­
nigen Rechtsakte betreffen fast ausschließlich die Unternehmensbesteu­
erung. Mit dem so genannten Richtlinienpaket wurden im Jahr 1 990 fol­
gende Maßnahmen erlassen: 

> Mutter-Tochter Richtl in ie, 8 
> Fusions-Richtl inie,9 
> Schiedsverfahrenskonvention. 10 

2.2 Mutter-Tochter-Richtlinie 

Die Mutter-Tochter-Richtl inie regelt, dass grenzüberschreitende Gewinn­
ausschüttungen innerhalb von Unternehmensgruppen vom Quellensteu­
erabzug zu befreien sind und dass die Doppel- oder Mehrfachbesteuerung 
von Gewinnen, die eine Tochtergesellschaft an ihre Muttergesellschaft 
auszahlt, zu unterbleiben hat. Diese Richtl inie wurde zwischenzeitlich 
mehrfach geändert. Die letzte Änderung erfolgte am 22. 1 2 . 2003 mit der 
Richtl in ie 2003/1 23/EG, und die entsprechenden Änderungen waren von 
den Mitg l iedstaaten bis 1 .  Januar 2005 in nationales Recht umzusetzen.  

2.3 Fusions-Richtlinie 

Mit der Fusions-Richtl inie soll sichergestellt werden, dass Veräuße­
rungsgewinne resultierend aus grenzüberschreitenden Fusionen , Spal­
tungen und Verbringungen von Vermögensgegenständen erst bei der 
endgültigen Gewinnreal isierung erfasst werden dürfen. 

2.4 Das Steuerpaket 

Das vom Rat 1 997 verabschiedete Steuerpaket, bestehend aus dem 
Verhaltenskodex zur Bekämpfung der schädlichen Maßnahmen bei der 
Unternehmensbesteuerung, der Richtl inie im Bereich der Besteuerung 
der Zinserträge11 und der Richtl inie über die Besteuerung von Zinsen und 
Lizenzzahlungen, 12 das schließlich im Juni 2003 vom Rat angenommen 
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wurde, brachte letztendlich auch keine starken Impulse zur Harmonisie­
rung bei den d irekten Steuern. Zwar wurde damit ein wichtiger erster 
Schritt zur Bekämpfung des schädlichen Steuerwettbewerbs gesetzt, da 
aber beispielsweise die Körperschaftsteuersätze selbst von d iesem Kodex 
ausgenommen sind, wurde der Steuerwettbewerb letzten Endes damit 
nicht eingedämmt. Kleine Fortschritte existieren im Bereich der Zinsbe­
steuerung. 2003 hat sich der Rat dazu durchgerungen , ein I nformations­
system über die Zinsbesteuerung einzurichten, um eine Steuerflucht 
in d iesem Bereich zu unterbinden .  Belgien, Luxemburg und Österreich 
haben eine Übergangsfrist verlangt und sind von der Informationspfl icht 
ausgenommen. Sie haben sich im Gegenzug dazu verpfl ichtet, ihre Sätze 
schrittweise auf 35% zu heben . Um eine Kapitalflucht zu vermeiden, ist 
die Richtl inie zur Zinsenbesteuerung erst in Kraft getreten ,  nachdem auch 
mit der Schweiz ein entsprechendes Übereinkommen abgeschlossen 
wurde. M it diesem Abkommen folgt die Schweiz im Wesentl ichen dem 
Beispiel von Belgien, Luxemburg und Österreich , d. h. es erfolgt zwar 
kein l nformationsaustausch , stattdessen wird ein entsprechender Quel­
lensteuerabzug vorgenommen. Die Richtl inie ist schließlich mit 1 .7.2005 
in Kraft getreten.  

2.5 Verhaltenskodex (Code of Conduct) zur 
Unternehmensbesteuerung 

Der Verhaltenskodex zur Unternehmensbesteuerung sollte ein erster 
Schritt sein ,  Wettbewerbsverzerrungen innerhalb der Europäischen Uni­
on zu beseitigen und Steuerstrukturen zu schaffen, die den Faktor Arbeit, 
der im Vergleich zum Faktor Kapital sehr hoch besteuert wird ,  zu entlas­
ten .  Der Verhaltenskodex ist für standortrelevante Maßnahmen anzuwen­
den, und die Prüfung umfasst grundsätzlich gesetzliche Bestimmungen , 
Verwaltungsvorschriften und auch Verwaltungspraktiken .  Entsprechend 
dem Verhaltenskodex wird eine Maßnahme dann als potenziell schädlich 
angesehen , wenn im Verhältnis zum üblicherweise in dem betreffenden 
Mitgliedstaat geltenden Steuerniveau eine deutlich n iedrigere Effektivbe­
steuerung (einschl ießlich einer Nul lbesteuerung) hervorgerufen wird . Ent­
sprechend dem Verhaltenskodex ist bei der Beurteilung, inwieweit eine 
Maßnahme als schädlich zu beurteilen ist, zu berücksichtigen :  

1 .  "ob d ie  Vorteile ausschließlich Gebietsfremden oder für Transakti­
onen mit Gebietsfremden gewährt werden, oder 

2. ob die Vorteile völlig von der inländischen Wirtschaft isoliert sind, 
sodass sie keine Auswirkungen auf d ie inländische Steuergrund 
Iage haben, oder 

3. ob die Vorteile gewährt werden, auch ohne dass ihnen eine tatsäch­
liche Wirtschaftstätigkeit und substantielle wirtschaftliche Präsenz in 
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dem diese steuerlichen Vorteile bietenden Mitgl iedstaat zugrunde 
l iegt, oder 

4 .  ob die Regeln für die Gewinnermittlung bei Aktivitäten innerhalb ei­
ner multinationalen Unternehmensgruppe von international al lge­
mein anerkannten Grundsätzen, insbesondere von den nach OECD 
vereinbarten Regeln ,  abweichen, oder 

5. ob es den steuerlichen Regelungen an Transparenz mangelt, ein­
schl ießlich der Fälle einer laxeren und undurchsichtigen Handha­
bung der Rechtsvorschriften auf Verwaltungsebenen". 13  

Weiters wurde im Kodex festgehalten, dass sich die Mitgliedstaaten ver­
pflichten,  keine neuen im Sinne dieses Kodex als schädlich einzustufenden 
Maßnahmen einzuführen. Mit dem Verhaltenskodex verpfl ichten sich die 
Mitgl iedstaaten somit zum einen, keine neuen schädlichen Maßnahmen 
einzuführen ("standstilf') ,  und zum anderen al le als schädlich eingestuften 
Rechtsvorschriften und Praktiken zu ändern ("rollback'). Ergebnis dieses 
Berichtes waren schließlich 66 schädliche Maßnahmen . Von diesen 66 
Maßnahmen betrafen 44 EU-Mitg liedstaaten, 3 Gibraltar und 23 abhän­
gige oder assoziierte Gebiete. Die Regelungen wurden von den betref­
fenden Staaten grundsätzlich ersetzt; für diejenigen, die am oder vor dem 
3 1 . 1 2. 2000 von einer d ieser Regelungen begünstigt waren , wurde eine 
Besitzstandsklausel eingeführt ,  derzufolge die entsprechenden Begünsti­
gungen spätestens am 3 1 . 1 2 . 2005 auslaufen - dies unabhängig davon, 
ob sie für einen festgelegten Zeitraum gewährt wurden oder n icht. Darü­
ber hinaus wurden ein ige dieser Regelungen in den Mitg l iedstaaten oder 
in den abhängigen und assozi ierten Gebieten über 2005 h inaus befristet 
verlängert.14 Die Arbeiten zum Verhaltenskodex wurden auch auf die zehn 
neuen Beitrittsländer ausgedehnt. Grundsätzlich wurden in (fast) allen 
Beitrittsländern potenziell schädliche Maßnahmen aufgelistet. 

2.6 Richtlinie über Zinsen und Lizenzgebühren15 

Die Richtl inie über Zinsen und Lizenzgebühren zwischen verbundenen 
Unternehmen wurde verabschiedet, um den Quellensteuerabzug bei 
grenzüberschreitenden Zahlungen von Zinsen und Lizenzgebühren zwi­
schen verbundenen Unternehmen, die in den Mitg liedstaaten der Europä­
ischen Union ansässig sind, zu verhindern . Die Richtl inie über Zinsen und 
Lizenzgebühren ist mit 1 .  Jänner 2004 in Kraft getreten.  

2. 7 Rechtsprechung des EuGH zu den direkten Steuern 

Neben den oben genannten Richtl inien zur Unternehmensbesteuerung 
und zur Zinsenbesteuerung spielen die EuGH-Urteile im Bereich der di­
rekten Steuern eine immer wichtigere Rolle, und die Anzahl der Urteile zu 
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den direkten Steuern ist in den letzten Jahren massiv angestiegen . Auch 
wenn die d irekten Steuern nicht d irekt Bestandteil des EG-Vertrags sind, 
haben die einzelstaatl ichen Vorschriften in den Mitgl iedstaaten dennoch 
den europarechtl ichen Vorgaben zu entsprechen, d. h. insbesondere die 
vier Grundfreiheiten, nämlich der freie Warenverkehr, die Dienstleistungs­
freiheit gem. Art 49ff EG\1, die Kapitalverkehrsfreiheit gem. Art 56 EGV 
und die Freizügigkeit der Personen einschließlich der Niederlassungsfrei­
heit gem. Art 43,48 EGV müssen auch im Steuerrecht eingehalten wer­
den. 

Da der EuGH in seinen Urteilen regelmäßig eine sehr strikte Auslegung 
vornimmt, haben diese Urteile erheblich an Brisanz gewonnen und zu 
weitreichenden Auswirkungen auf die Steuersysteme der Mitgl iedstaaten 
geführt. Das de Lasteyrie du Saillant-Urteil zur Wegzugsbesteuerung16 
und auch die noch anhängige Rechtssache Marks & Spencer (Verwer­
tung von Auslandsverlusten)17 haben in letzter Zeit beispielsweise für 
große Unruhe in den einzelnen Mitgl iedstaaten gesorgt. Die Brisanz der 
EuGH-Urteile liegt nämlich gerade im geringen Harmonisierungsgrad der 
direkten Steuern auf europäischer Ebene. Aus diesem Grund sind die 
Unterschiede in den Steuerrechtsordnungen der einzelnen Mitgl iedstaa­
ten naturgemäß beträchtlich , und während der EuGH in früheren Jahren 
nationale Bestimmungen letztendl ich erst als gemeinschaftswidrig ange­
sehen hat, wenn es zu schwerwiegenden Verletzungen bei den Grund­
freiheiten gekommen ist, reichen in den jüngeren Urteilen zumeist geringe 
Differenzierungen , dass Bestimmungen in nationalen Steuergesetzen als 
gemeinschaftswidrig betrachtet werden. Bezeichnend ist auch , dass in 
den 25 Entscheidungen des EuGH zu den direkten Steuern in den Jahren 
2003 und 2004 nur in zwei Fäl len zugunsten des beteil igten Mitg l iedstaa­
tes entschieden wurde, während in 1 8  Fällen gegen die Mitgl iedstaaten 
entschieden wurde. ln den restlichen Fällen kam es zu Teilerfolgen bzw. 
wurden reine Auslegungsfragen entschieden .18 

Durch d iese Urteile kommt es zu einer immer weiteren Erosion in den 
nationalen Steuergesetzen .  Ohne auf die durchaus berechtigte Frage, ob 
nur die jetzige, sehr restriktive Auslegung des EuGH mit dem EG-Ver­
trag konform ist oder ob auch eine weniger restriktive Auslegung, die auf 
die soziale Komponente stärker Rücksicht nimmt, n icht auch vertrags­
konform wäre, zeigt die Entwicklung der Urteile wiederum deutlich den 
Handlungsbedarf im Zusammenhang mit der Harmonisierung der di­
rekten Steuern in der Europäischen Union. Die Urteile der letzten Jah­
re haben auch gezeigt, dass der EuGH der eigentliche In itiator bei der 
Harmonisierung der direkten Steuern war; da die Anzahl der Rechtsakte 
zu den direkten Steuern verhältn ismäßig gering war. Die Harmonisierung 
durch den EuGH war - und das liegt wiederum in der Natur der Sache, 
weil der EuGH eben ein Gerichtshof und n icht der Gesetzgeber ist - sehr 
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einseitig. Harmonisierung auf d ieser Ebene bedeutet im Grunde nichts 
anderes, als dass Beschränkungen der nationalen Gesetzgeber zur Si­
cherung der Staatseinnahmen nicht mehr zulässig sind. So ist es wenig 
überraschend, dass durch das Verbot von nationalen Beschränkungen 
unterschiedl iche Steuersysteme mit unterschiedl ich hohen Steuersätzen 
und anderen Steuerbegünstigungen in einem schädl ichen Steuerwettbe­
werb enden. Das führt für d ie Mitg l iedstaaten in letzter Konsequenz zu 
einem Einnahmenausfal l ,  der nur durch eine entsprechende Steuerhar­
monisierung ausgeglichen werden kann.  

2.8 Steuerrecht und staatliche Beihilfen 

Zusätzlich ist auch bei steuerlichen Regelungen immer zu prüfen, ob 
sie mit dem Wettbewerbsrecht und hier insbesondere mit den Vorschriften 
zum Beihi lfenrecht in Einklang sind. Die staatl ichen Beihi lfen sind im EG­
Vertrag in den Artikeln 87 bis 89 geregelt. Artikel 87 Abs 1 EG-Vertrag legt 
im Wesentl ichen fest, dass staatl iche Beihi lfen ,  die durch die Begünsti­
gung bestimmter Unternehmen oder Produktionszweige den Wettbewerb 
verfälschen oder zu verfälschen drohen, mit dem Gemeinsamen Markt 
unvereinbar sind, soweit sie den Handel zwischen Mitgliedstaaten beein­
trächtigen . ln den Absätzen 2 und 3 werden die Ausnahmen angeführt, 
wann Beihi lfen mit dem Gemeinsamen Markt vereinbar sind. Entspre­
chend der ständigen Judikatur des EuGH fallen auch steuerl iche Erleich­
terungen unter die im Art 87 Absatz 1 EG-Vertrag angeführte Beihi lfen­
definition. ln Zusammenhang mit den Maßnahmen zur Bekämpfung des 
schädl ichen Steuerwettbewerbes hat sich auch die Kommission zur Aus­
arbeitung von Leitl inien zur Anwendung der Artikel 87 (ex Artikel 92) und 
88 (ex Artikel 93) EG-Vertrag auf Maßnahmen im Bereich der direkten 
Unternehmensbesteuerung verpfl ichtet. Diese Mitteilung der Kommission 
über die Anwendung der Vorschriften über staatl iche Beihilfen auf Maß­
nahmen im Bereich der direkten Unternehmensbesteuerung wurde im 
Dezember 1 998 von der Kommission vorgelegt. 1 9  Entsprechend der Korn­
missionsmitteilung können unter d iese wettbewerbsverzerrenden Maß­
nahmen auch steuerliche Regelungen fal len. Mit dieser Mitteilung sollte 
d ie Anwendung der Vorschriften über die staatlichen Beihi lfen steuerlicher 
Art präzisiert und verbessert werden, um eben diese Wettbewerbsverzer­
rungen zu beseitigen . Entsprechend der Mittei lung ist eine steuerliche 
Maßnahme dann als Beihilfe anzusehen, wenn folgende Merkmale erfüllt 
sind : 20 

1 .  Die Maßnahme muss dem Begünstigten einen Vortei l  verschaffen, 
durch den seine normalerweise zu tragenden Belastungen vermin­
dert werden. Ein solcher Vorteil kann durch die Minderung der Steu­
erlast des Unternehmens auf verschiedene Weise gewährt werden, 
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insbesondere 
>- durch Minderung der Steuerbemessungsgrund Iage; 
>- durch vollständige oder teilweise Ermäßigung des Steuerbe­

trages; 
>- durch Zahlungsaufschub, Aufhebung der Steuerschuld oder au­

ßergewöhnl iche Vereinbarung über Ratenzahlungen . 
2 .  Zweitens muss der Vorteil vom Staat oder aus staatl ichen Mitteln 

gewährt werden. Dabei ist es unerheblich , ob es sich um steuerliche 
Begünstigungen oder um staatl iche Subventionen handelt. Dieses 
Kriterium ist auch anwendbar auf Beihilfen,  die von regionalen und 
lokalen Einrichtungen der Mitg l iedstaaten gewährt werden. Im Üb­
rigen kann sich das staatliche Handeln sowohl in Steuergesetzen,  
-Verordnungen und Verwaltungsvorschriften als auch in der Praxis 
der Steuerverwaltung manifestieren. 

3. Drittens muss die betreffende Maßnahme den Wettbewerb und den 
Handel zwischen Mitgliedstaaten beeinträchtigen. Dieses Kriterium 
setzt voraus, dass der Begünstigte unabhängig von seiner Rechts­
form oder Finanzierungsweise eine Wirtschaftstätigkeit ausübt. 
Nach ständiger Rechtsprechung ist die Voraussetzung der Handels­
beeinträchtigung erfü l lt, wenn das begünstigte Unternehmen einer 
Wirtschaftstätigkeit nachgeht, die Gegenstand eines Handeins zwi­
schen den Mitgliedstaaten ist. Schon die Tatsache, dass die Beihi lfe 
die Stellung dieses U nternehmens gegenüber anderen im innerge­
meinschaftl ichen Handel konkurrierenden Unternehmen verstärkt, 
berechtigt als solche zu der Feststellung, dass d ieser Handel beein­
trächtigt wurde. Weder die relativ geringe Bedeutung einer Beihi lfe 
noch die geringe Größe des Beih i lfeempfängers oder sein äußerst 
geringer Anteil am Gemeinschaftsmarkt oder gar das Fehlen einer 
Exporttätigkeit bei d iesem oder die Tatsache, dass das U nterneh­
men fast seine gesamte Produktion aus der Gemeinschaft ausführt, 
ändern etwas an d ieser Feststel lung. 

4 .  Schließlich muss die betreffende Maßnahme spezifisch oder se­
lektiv sein ,  also "bestimmte Unternehmen oder Produktionszweige" 
begünstigen.  Eine solche selektive Begünstigung kann sowohl aus 
einer Ausnahme von den steuerl ichen Rechts- und Verwaltungsvor­
schriften als auch aus Ermessensentscheidungen der Steuerver­
waltung resu ltieren. Der selektive Charakter einer Maßnahme kann 
jedoch durch die Natur oder den inneren Aufbau des Systems ge­
rechtfertigt sein .  ln d iesem Fal l  entzieht sich d ie Maßnahme dem 
Zugriff des Artikel 87 (ex Artikel 92) Absatz 1 EG-Vertrag. 

Zur Unterscheidung zwischen staatlichen Beihilfen und allgemeinen 
Maßnahmen wird ausgeführt: 2\Steuerliche Maßnahmen, die a llen Wirt­
schaftsteilnehmern im Gebiet eines Mitgl iedstaats zugute kommen, stel-
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len grundsätzlich allgemeine Maßnahmen dar. Sie müssen tatsächl ich al­
len Unternehmen in gleicher Weise offen stehen und ihre Tragweite darf 
z. B. nicht durch die Ermessensbefugnis des Staates bei der Gewährung 
oder durch andere Elemente, die ihre praktische Wirkung einschränken, 
verringert werden." Diese Bedingung schränkt allerdings n icht die Befug­
nis der Mitg l iedstaaten ein, die Wirtschaftspolitik zu wählen, die sie für ge­
eignet halten,  und insbesondere die Steuerbelastung so auf d ie Produkti­
onsfaktoren zu verteilen , wie es ihren Vorstellungen entspricht. Folgende 
Maßnahmen stel len , vorausgesetzt sie gelten gleichermaßen für alle Un­
ternehmen und Produktionszweige, keine staatl ichen Beihi lfen dar: 

� rein steuertechnische Maßnahmen (z. B. Festlegung von Steuersät­
zen , von Vorschriften über Wertminderung und Abschreibung sowie 
Vorschriften über den Verlustvortrag ; Vorschriften zur Vermeidung 
der Doppelbesteuerung oder der Steuerumgehung); 

� Maßnahmen , die ein Ziel der allgemeinen Wirtschaftspolitik ver­
folgen , indem die mit bestimmten Produktionskosten verbundene 
Steuerbelastung reduziert wird (z. B. Forschung und Entwicklung, 
Umweltschutz, Ausbildung und Beschäftigung). 

Am 26. 1 1 .  2003 veröffentlichte die Kommission einen Bericht über 
die Umsetzung der Mitteilung der Kommission über die Anwendung der 
Vorschriften über staatl iche Beihi lfen auf Maßnahmen im Bereich der di­
rekten Unternehmensbesteuerung. 22 Die Kommission kommt dabei zum 
Schluss, dass die Mittei lung aus dem Jahr 1 998 ein angemessenes Mittel 
darstellt. Auf d ie Schlussfolgerungen im Bereich der indirekten Besteue­
rung soll hier nicht näher eingegangen werden. 

Für die direkten Steuern von größerer Bedeutung sind d ie Aussagen 
über den Zusammenhang zwischen staatl ichen Beihi lfen und schädl ichem 
Steuerwettbewerb. Dabei wird grundsätzlich festgehalten, dass die Über­
prüfung hinsichtlich der Qualifizierung einer Maßnahme als Beihilfe unab­
hängig von der Qualifizierung einer Maßnahme als schädlich im Sinne des 
Verhaltenskodex vorgenommen wird .  Der wechselseitige Einfluss sollte 
aber nicht unterschätzt werden. Die bisher erfolgte Strategie im Rahmen 
der Beihi lfen soll fortgesetzt werden, die Kommission wird sich jedoch auf 
die Fälle konzentrieren, die spürbare Auswirkungen und besonders nach­
tei l ige Folgen für den Wettbewerb und den Handel haben. 23 Ebenso wie 
mit dem Verhaltenskodex wird auch bei der Prüfung von Steuerregelungen 
gemäß den Vorschriften über staatliche Beihi lfen grundsätzlich das glei­
che Ziel ,  nämlich Wettbewerbsverzerrungen im Binnenmarkt zu verhin­
dern , verfolgt. Diese beiden Instrumentarien werden jedoch unabhängig 
voneinander eingesetzt. Dementsprechend sind auch unterschiedliche 
Einschätzungen möglich. 24 ln der Mitteilung vom 26. 1 1 .  2003 berichtet 
die Kommission, dass die Einigung über den Verhaltenskodex die Arbeit 
im Rahmen der Beihi lfenprüfung wesentlich erleichtert hat. 
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Tabelle 2: Die Mehrwertsteuer in den neuen EU-Mitgliedsländern 

Land 
Nor mal- ermäßigte 

Ausnahmeregelungen Dauer 
satz Sätze 

Estland 1 8% 0% 1 5% 
reduzierter Steuersatz für Bis 31 . 12 .  2007 
Heizstoffe 

reduzierter Steuersatz für Bis 3 1 .  12.  2004 

Lettland 1 8% 9% 
Heizstoffe 
reduzierter Steuersatz für Bis 31 . 12. 2007 
Lizenzgebühren 

Litauen 1 8% 9% keine wesentliche n Aus nahme n n.a. 

Nullsatz für Nahrungsmittel Bis 31 . 12. 2009 
Nullsatz für Medikame nte Bis 31 . 12. 2009 

Malta 18% 0% 1 5 % reduzierter Steuersatz für 
Lieferung von Wasser, Neubau, Bis 3 1 .  12. 2007 
Transport auf Wasser und Land 

Nullsteuersatz für Bücher Bis 31 . 12 . 2007 
reduzierter Steuersatz für Res-

Polen 22% 
0% 1 3% I taurations- und Bauleistungen Bis 31 . 12 . 2007 

7% superreduzierter Satz für la nd-
wirtschaftliche Vorprodukte und Bis 30. 04. 2008 
Nahrungsmittel 

reduzierter Steuersatz für Bau- Bis 31 . 12 .  2007 
Ieistungen 
reduzierter Steuersatz für Bis 31 . 12. 2008 
Heizstoffe 

Slowakei 1 9 %  0% 1 5 % reduzierter Steuersatz für Strom Bis 30. 04. 2005 
und Gas 
(diese Ausnahmen werden 
derzeit nicht in Anspruch ge-
nommen) 

reduzierter Steuersatz für Bau- Bis 31 . 12. 2007 

Slowenien 20% 8,5% 
Ieistungen 
reduzierter Steuersatz für Res- Bis 31 . 12. 2007 
Iaurationsieistungen 

reduzierter Steuersatz für Bis 31 . 12. 2007 

Tschechien 22% 5 %  
Heizstoffe 

reduzierter Steuersatz für Bau- Bis 3 1 .  12. 2007 
Ieistungen 

reduzierter Steuersatz für Bis 30. 04. 2005 

5% 1 1 5% I Heizstoffe 
Ungar n 25% 

25% 
reduzierter Steuersatz für Strom Bis 30. 04. 2005 
reduzierter Steuersatz für Res- Bis 31 . 12 . 2007 
Iaurations ieistunge n 

Nullsteuersatz für Nahrungs- Bis 3 1 .  12 .  2007 

0% 1 5% I mittel 
Zyper n 1 5 %  

1 5 %  
Nullsteuersatz für Medikame nte Bis 31 . 12. 2007 
Nullsteuersatz für Restaurati- Bis 31 . 12. 2007 
onsleistungen 
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2.9 Die indirekten Steuern in den neuen Mitgliedstaaten 

Im Bereich der indirekten Steuern heißt das, dass insbesondere die 
Vorschriften zur Harmonisierung der Mehrwertsteuer, aber auch jene hin­
sichtlich Energiesteuer, Alkoholsteuer und Tabaksteuer anzuwenden sind . 
Im Beitrittsvertrag konnten die neuen Mitg l iedsländer jedoch zahlreiche 
Übergangsbestimmungen ausverhandeln. Bei der Mehrwertsteuer gelten 
für alle der zehn neuen Mitgl iedstaaten für in den jeweil igen Staaten sen­
sible Bereiche Übergangsbestimmungen. Tabelle 2 gibt einen Überblick 
über diese. 

Ebenso wie bei der Mehrwertsteuer konnten die neuen Mitg l iedsländer 
auch für den Anwendungsbereich der neuen Energiesteuerrichtlinie, die 
seit 1 .  1 .  2004 in Kraft ist, zahlreiche Übergangsbestimmungen ausver­
handeln .  Diese Übergangsbestimmungen sind bis längstens 201 2  befris­
tet und wurden damit begründet, dass sich ein plötzlicher Preisanstieg 
mit 1 .  5. 2004, dem Tag des EU-Beitritts, nachteil ig auf d ie jeweiligen 
Volkswirtschaften ausgewirkt hätte. I nsbesondere für Klein- und Mittel­
betriebe bzw. für Bezieherinnen niedriger Einkommen hätte dies zu einer 
erheblichen Mehrbelastung geführt. 

2.10 Die direkten Steuern in den neuen Mitgliedstaaten 

Ebenso wie bei den indirekten Steuern sind für die neuen Mitgl iedstaa­
ten auch die Vorschriften zu den direkten Steuern zu übernehmen und an­
zuwenden . Da sich die zu übernehmenden Vorschriften aber im Wesent­
lichen auf die Mutter-Tochter-Richtl in ie,25 die Fusions-Richtl inie26 und die 
Richtl inie für Zinsen und Lizenzgebühren zwischen verbundenen Unter­
nehmen27 beschränken, bleibt auch den neuen Mitgliedstaaten im Bereich 
der Unternehmensbesteuerung ein weitreichender Spielraum. Die Fest­
setzung der Steuerbemessungsgrundlage, die Höhe des Steuersatzes 
und auch das zugrunde l iegende Körperschaftsteuersystem ist nach wie 
vor ausschl ießl ich Angelegenheit der Mitgliedstaaten. Die Mitg l iedstaaten 
müssen lediglich darauf achten, dass die steuerl ichen Vorschriften nicht 
im Widerspruch zum bestehenden EG-Recht sind, d. h. im Wesentl ichen 
sollen die vier Grundfreiheiten eingehalten werden. Entsprechend gering 
ist daher die Zahl der Ausnahme- oder Übergangsbestimmungen für die 
neuen Mitg l iedstaaten im Bereich der direkten Steuern. 

2.1 1  Mutter-Tochter-Richtlinie 

Da das estnische Körperschaftsteuermodell in Widerspruch zur Mutter­
Tochter-Richtl inie steht, wurde für Estland im Beitrittsvertrag festgelegt, 
dass das Körperschaftsteuermodell (Steuerfreiheit für die nicht ausge-
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schütteten Gewinne, Besteuerung erst bei der Ausschüttung) vorerst bis 
31 . 1 2 .2008 beibehalten werden darf.28 

2.12 Richtlinie für Zinsen und Lizenzgebühren 

Auch für den Geltungsbereich der Richtl inie für Zinsen und Lizenzge­
bühren zwischen verbundenen Unternehmen wurden für Tschechien , 
Lettland, Litauen, Polen und die Slowakei Übergangsbestimmungen zu­
gestanden : 29 30 

Tabelle 3: Übergangsbestimmungen für Zinsen und Lizenzgebühren 

Land 

Tschechien 
Lettland 
Litauen 
Polen 
Slowakei 

Geltungsdauer der Übergangsbestimmungen 

für Zinsen für Lizenzgebühren 

-- 6 Jahre 
8 Jahre 8 Jahre 
6 Jahre 6 Jahre 
8 Jahre 8 Jahre 

-- 2 Jahre 

Der Geltungszeitraum der oben angeführten Übergangsfristen ist vom 
1 .  Jul i  2005 an zu rechnen. 31 

Die Übergangsfristen sind jedoch nicht nur für die oben angeführten 
Staaten von Bedeutung, denn entsprechend der Richtl inie ist die in einem 
der oben angeführten Mitgliedstaaten abgezogene Quellensteuer im 
Empfänger-Mitg liedstaat beim empfangenden Unternehmen bei der Kör­
perschaftsteuer anzurechnen. Das wiederum führt zu korrespondieren­
den Einnahmenausfällen in den entsprechenden Mitgliedstaaten,  in de­
nen die Empfängerunternehmen dieser Zahlungen ansässig sind. 

2.13 Direkte Steuern und staatliche Beihilfen 

Der Großteil der Ausnahme- und Übergangsbestimmungen, die die 
zehn neuen Mitgl iedstaaten anwenden dürfen ,  die die direkten Steuern 
betreffen, ist in den Anhängen zum Art 24 im Beitrittsvertrag daher auch 
wenig überraschend n icht im Kapitel zum Steuerwesen, sondern im Ka­
pitel zur Wettbewerbspolitik geregelt, weil es im Wesentl ichen um solche 
steuerl iche Begünstigungen geht, die aus beihi lfenrechtl icher Sicht prob­
lematisch sind. Entsprechende Ausnahmeregelungen gibt es für Malta ,32 
die Slowakei ,33 Polen,34 Ungarn35 und Zypern . 36 

Die Tabelle 4 gibt einen Überblick über die wichtigsten Übergangsbe­
stimmungen im Kapitel Wettbewerbspolitik, die Steuerbegünstigungen 
betreffen.  
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Tabel le 4: Übergangsbestimmungen für Steuerbegünstigungen 

Land Begünstigung Ausna hmeregelungen 

Für vor 2000 vergebene Geneh-
migungen 

Für nach 1 999 vergebene Geneh-

Steuerbefreiungen in Sonderwirtschaftszonen 
migungen 

Für Unternehmen aus der Auto-
Polen mobilbranche 

Für Kleinunterne hmen 

Für mittlere Unternehmen 

Staatliche Zuschüsse zu Ausbildung, F &E Vor 2003 begonnene Projekte und ökologischen Investitionen 

KÖST- Begünstigungen lt . Regierungsverord- Steuerbefreiungen für : Unterneh-
nung Nr. 1 92/1998 men aus der Automobilbranche 

Slowakei 
KÖST-Begünstigungen lt . Paragraph Nr. 

Bestimmte Unternehmen aus der 
Stahlbranc he, die ihre Produkte in 

366/1 999 der erweiterten EU verkaufen 

KÖST-Begünstigungen lt. Paragraph 21 (7), 
( 1  0) , ( 1 1 )  des KÖST- und Dividenden-Ge- Für Klein- und Mittelbetriebe: vor setzes LXXXI von 1 996 und Paragraph 93 2003 gewährte Steuerbegünsti-des Gesetzes CXXV von 1 999 zum Budget 
der Republik Ungarn von 2000, die bis Ende 

gungen 

2002 gewährt wurden 

Vor 2000 begonnene Projekte 

Ungarn Staatliche Zuschüsse zu regionalen lnvesti-
2000-2002 begonnene Projekte 

tionen ln der Automobilbranche vor 2000 
begonnene Projekte 

ln der Automobilbranche 2000-
2002 begonnene Projekte 

Staatliche Zuschüsse zu Ausbildung , F &E, 
Vor 2003 begonnene Projekte 

Besc häftigung und ökologischen Investitionen 

· ···-

Höhe 

75% der Investitionskosten 

50% der Investitionskosten 

30% der Investitionskosten 

Unterschiedlich 

Unterschiedlich 

Maximal in Höhe der in §§ 
87 und 88 des EG-V festge-
legten Grenzen 

30% der Investitionskosten 

Maximal 500 Mio. USD 

ln voller Höhe 

75% der Investitionskosten 

50% der Investitionskosten 

30% der Investitionskosten 

20% der Investitionskosten 

Maximal in Höhe der in 
Paragraph 87 und 88 des 
E G-Vertrages festgelegten 
Grenzen 

Dauer 

Bis 31 . 1 2 .  2006 

Bis 31 . 1 2 .  2006 

Bis 31 . 1 2 .  2006 

Bis 31 . 12 .  201 1 

Bis 31 . 1 2 .  201 0  

Bis 31 . 1 2 .  2006 

Bis 31 . 1 2 .  2008 

Bis zum Ende des 
Wirtschaftsjahres 
2009 

Bis 31 . 1 2. 201 1 

Bis 31 . 1 2 .  2005 
anfallende Kosten 

Bis 31 . 1 2 .  2005 
anfallende Kosten 

Bis 3 1 .  1 2 .  2005 
anfallende Kosten 

Bis 31 . 1 2 . 2005 
anfallende Kosten 

Bis 31 . 12.  2005 
anfallende Kosten 
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3. Die Zukunft der Unternehmensbesteuerung in der 
erweiterten Europäischen Union 

3.1 Entwicklung der Unternehmensbesteuerung in den letzten Jahren 

l n  den zehn neuen Mitgliedstaaten Estland , Lettland , Litauen, Malta , 
Polen , der Slowakei ,  Slowenien, Tschechien, Ungarn und Zypern, aber 
auch in den Kandidatenländern Rumänien und Bulgarien ist ganz klar 
ein Trend hin zu immer niedrigeren Körperschaftsteuersätzen erkennbar. 
Der durchschnittl iche Körperschaftsteuersatz in den zehn neuen Mitgl ied­
staaten ist zwischen dem Jahr 2001 und dem Jahr 2005 von 26,6% auf 
1 8 ,5% gesunken, und auch die beiden Kandidatenstaaten Rumänien und 
Bulgarien haben in den letzten Jahren ihre Körperschaftsteuersätze be­
trächtlich gesenkt. So hat Bulgarien mit 1 .  Jänner 2005 den ohnedies 
schon günstigen Körperschaftsteuersatz von 1 9 ,5% noch einmal auf 1 5% 
gesenkt, und die neue l iberale Regierung in Rumänien hat als eine ih­
rer ersten Maßnahmen ebenfal ls mit 1 .  Jänner 2005 einen einzigen Ein­
kommensteuersatz (F/at Tax) eingeführt und bei d ieser Gelegenheit auch 
g leich die Körperschaftsteuer von ursprüngl ich 25% auf 1 6% gesenkt. 
Und auch das ist nur eine Momentaufnahme, denn der Trend zu noch 
niedrigeren Steuersätzen geht noch immer weiter. So will U ngarn den 
Körperschaftsteuersatz von 1 6% auf 1 2% reduzieren. Tschechien plant 
noch 2006 eine Senkung auf 24%,  und in Estland ist bis 2009 eine stu­
fenweise Senkung der Körperschaftsteuer auf 20% geplant. 

Aber auch in den alten EU-Mitgl iedstaaten ist ein iges in Bewegung ge­
raten. ln I rland wurde die Körperschaftsteuer bis 2003 schrittweise auf 
1 2 ,5% gesenkt, in Österreich wurde die Körperschaftsteuer mit Wirkung 
ab 1 .  1 .  2005 von 34% auf 25% gesenkt, und Deutschland hat bereits 
angekündigt, die Körperschaftsteuer auf 1 9% zu senken. 

Dieser "Wettlauf nach unten" wurde von der Wissenschaft vielfach 
lange Zeit geleugnet und von der Politik lange Zeit ignoriert. Mittlerweile 
werden in der Politik zwar Stimmen nach einer Bekämpfung des Steuer­
wettbewerbs laut, insbesondere in Deutschland und in Frankreich wurden 
vermehrt Mindeststandards für die Unternehmensbesteuerung gefordert. 
Gleichzeitig wird in der Praxis bis jetzt n ichts unternommen, um tatsäch­
l ich den Steuerwettbewerb einzudämmen. Die EU-Kommission weist zwar 
immer auf die Notwendigkeit einer Harmonisierung bei der Körperschaft­
steuer hin.  Im  Vordergrund steht dabei aber immer der Gedanke, dass 25 
verschiedene Körperschaftsteuersysteme für die Unternehmen sehr kos­
tenintensiv und verwaltungsaufwändig sind. Denn immer wenn von der 
Notwendigkeit der Harmonisierung gesprochen wird , wird auch darauf 
hingewiesen ,  dass nicht daran gedacht wird ,  auch die Körperschaftsteu­
ersätze zur Gemeinschaftssache zu erklären. Ganz im Gegenteil wird von 
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der Kommission immer wieder betont, dass die Steuersätze allein Sache 
der Mitgl iedstaaten bleiben sollen und dass dadurch ein "gesunder Steu­
erwettbewerb" aufrechterhalten bleiben soll .  

3.2 Bewertung des Vergleichs der Unternehmensbesteuerung in  den 
einzelnen Mitgliedstaaten 

Der Ländervergleich zeigt auch die Schwächen des Verhaltenskodex 
zur Unternehmensbesteuerung ganz klar auf. Weder die Steuerfreiheit der 
n icht ausgeschütteten Gewinne in Estland noch eine Vielzahl von Inves­
titionsbegünstigungen in den diversen Sonderwirtschaftszonen und auch 
diverse Steuerbefreiungen und Steuergutschriften wurden in den einzel­
nen Mitgl iedstaaten im Sinne des Verhaltenskodex als schädlich einge­
stuft. Vielfach wurden Maßnahmen nur deshalb als schädlich eingestuft, 
weil die Transparenz fehlte oder verfahrensrechtliche Mängel bestanden . 
Die Begünstigungen an sich wurden nicht kritisiert (so z. B. Tax Credits in 
Lettland). Diese Mängel konnten in den einzelnen Mitgliedstaaten daher 
auch verhältnismäßig leicht behoben werden. 

Gleiches gi lt auch für die Übergangsvorschriften, die die neuen Mitglied­
staaten im Beitrittsvertrag ausverhandelt haben. Auch h ier ist die Liste der 
Übergangsbestimmungen verhältnismäßig lang. 

Das zeigt auch die Notwendigkeit, kritisch zu hinterfragen, ob die beste­
henden Regelungen und Vorschriften im EG-Vertrag, in den Richtl inien 
und in den sonstigen Rechtsakten an sich geeignet sind, um die derzei­
tigen Probleme im Bereich der Unternehmensbesteuerung in Europa in 
den Griff zu bekommen . So kann entsprechend der Definition im Verhal­
tenskodex, wann eine Maßnahme als schädl ich anzusehen ist, oder auch 
entsprechend den Regelungen über die staatl ichen Beihilfen gemäß Art 
87ff EG-Vertrag beispielsweise ein Steuersatz in Höhe von 0% niemals 
eine schädliche Maßnahme sein ,  solange dieser für alle U nternehmen 
gi lt, während ein Körperschaftsteuersatz für alle Österreichischen Skipro­
duzenten in Höhe von 24% gegenüber dem normalen Körperschaftsteu­
ersatz in Österreich in Höhe von 25% sowohl als schädlich im Sinne des 
Verhaltenskodex als auch als verbotene Beihilfe im Sinne des Wettbe­
werbsrechts anzusehen wäre. 37 

Ein Ländervergleich gestaltet sich sehr schwierig, da in den Ländern 
umfangreiche Begünstigungen und Sondervorschriften zur Anwendung 
kommen. Das unübersichtliche Regelwerk sorgt dafür, dass die tatsäch­
liche Steuerbelastung für einzelne I nvestoren in jedem einzelnen der neu­
en Mitgl iedstaaten höchst unterschied lich sein kann ,  je nach dem, welche 
Begünstigungen in Anspruch genommen werden konnten . Auch wenn die 
Steuerbemessungsgrundlagen auf den ersten Blick sehr breit sind und 
wenig Platz für Gestaltungsspielräume bieten, kann die effektive Steuer-
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belastung durch die zahlreichen Steuerbegünstigungen dennoch weit von 
den nominellen Steuersätzen abweichen. Diese Steuerbegünstigungen , 
die von Steuerbefreiungen für Unternehmensgründungen in der Slowakei 
und Tschechien über Sonderwirtschaftszonen in Polen oder auch in Li­
tauen und Lettland bis hin zu einer Steuerbefreiung für Wertschöpfung 
in Malta gehen, machen es nahezu unmöglich , die einzelnen Länder 
wirkl ich nach ihrer Günstigkeit zu reihen. Außerdem sind auch die vielfäl­
tigen, zum Tei l  sehr umfangreichen Änderungen in den Steuergesetzen 
der einzelnen Mitg l iedstaaten für einen Vergleich innerhalb eines Landes 
ungeeignet. Denn so groß die Unterschiede bezüglich der tatsächlichen 
Steuerbelastung in den einzelnen Mitg l iedstaaten auch sein können, so 
sehr kann selbst die tatsächliche Steuerbelastung von im gleichen Land 
tätigen Unternehmen ermitteln. Je nach dem, wann das Unternehmen 
gegründet wurde, wo der Unternehmensstandort ist, aber auch welche 
wirtschaftl ichen Aktivitäten gesetzt werden, kann es zu erheblichen Un­
terschieden der Steuerbelastung von Unternehmen in einem einzigen 
Mitg l iedstaat kommen. 

So ist es ausgehend von diesen Beobachtungen nur nahe l iegend , 
eine weitgehende Harmonisierung der Unternehmensbesteuerung inner­
halb der Europäischen Union zu fordern, um den Wettlauf nach immer 
niedrigeren Körperschaftsteuersätzen zu stoppen. Die Harmonisierung 
im Bereich der Unternehmensbesteuerung muss al lerdings umfassend 
sein .  Letzten Endes ist die Summe der Steuerbelastung maßgeblich, der 
der I nvestor in Form einer natürlichen Person ausgesetzt ist. Aus diesem 
Grund muss eine Harmonisierung daher folgende Punkte umfassen: 

1 .  die Körperschaftsteuerbemessungsgrundlage; 
2 .  die Körperschaftsteuersätze; 
3. die Körperschaftsteuersysteme. 

Eine Harmonisierung der Steuerbemessungsgrundlage macht nur mit 
einer gleichzeitigen Festsetzung von Mindeststeuersätzen oder dem Fest­
legen einer Bandbreite, innerhalb der die Körperschaftsteuersätze in den 
einzelnen Mitgl iedstaaten festgelegt werden können, Sinn. Eine Verein­
heitl ichung der Bemessungsgrundlage ohne die Einführung eines Min­
destsatzes würde den schon jetzt starken Trend zu immer niedrigeren 
Steuersätzen noch weiter anheizen. Derzeit ist der nominelle Steuersatz 
nur die halbe Wahrheit, was die Steuerbelastung betrifft, da neben dem 
Steuersatz eben auch die Steuerbemessungsgrundlage über die Höhe 
der Steuerbelastung entscheidet. Fallen die Gestaltungsmöglichkeiten bei 
der Körperschaftsteuer ganz weg, dann bleibt den einzelnen Mitgliedstaa­
ten nur mehr die Möglichkeit, den Steuersatz festzusetzen. Dass dann der 
Wettlauf nach unten noch stärker angeheizt wird ,  ist offensichtl ich. 

Zusätzlich müssen aber auch die Körperschaftsteuersysteme innerhalb 
der Europäischen Union vereinheitlicht werden , da durch d ie jetzige Sys-
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temvielfalt nach wie vor unzählige Möglichkeiten zur Steuervermeidung 
geboten werden. 

3.2.1 Ergebnis der Ländervergleiche 

Eine Analyse der Regelungen der einzelnen Länder hat deutlich ge­
zeigt, dass es das Steuerparadies an sich nicht gibt. Kein Land bietet nur 
Vorteile. Die Beurtei lung, welcher der neuen Mitg liedstaaten tatsächl ich 
die günstigsten Steuerbedingungen bietet, hängt wesentlich davon ab, in 
welchem Bereich das Unternehmen tätig ist, ob es sich um eine aus­
ländische Direktinvestition handelt, ob diese Investition mit Eigen- oder 
Fremdkapital finanziert wurde und dergleichen mehr. So ist es schon von 
den geographischen Gegebenheiten her nicht verwunderl ich, dass die 
beiden Mittelmeerinseln Malta und Zypern umfangreiche Begünstigungen 
bieten, wenn es sich um Finanzinvestitionen handelt, während Länder wie 
d ie Slowakei ,  die Tschechische Republ ik oder auch Polen Interesse daran 
haben , I nvestitionen in Realkapital zu begünstigen. 

Zu berücksichtigen ist auch, dass günstige Steuersätze vielfach durch 
breite Bemessungsgrundlagen kompensiert werden und ähnl iches mehr. 
Auf der anderen Seite ist es leicht möglich , durch entsprechende Gestal­
tungen ohne großen Aufwand eine Steuerbelastung zu erreichen, die vom 
nominellen Steuersatz erhebl ich abweicht. Solche Konstruktionen sind 
beispielsweise in Malta mittels International Holding Company oder mit­
tels International Trading Company völ l ig unproblematisch zu erlangen. 

Außerdem gibt es in fast jedem der neuen Mitgliedstaaten eine Vielzahl 
von einzelnen Begünstigungen, die insbesondere für international agie­
rende Unternehmen maßgeschneiderte Lösungen bieten, sodass diese 
Unternehmen steuerschonend agieren können. I nsbesondere im interna­
tionalen Konnex ergeben sich so Gestaltungsmög lichkeiten, die nur durch 
eine weitgehende Harmonisierung der Unternehmensbesteuerung auf 
europäischer Ebene eingeschränkt werden können. Durch die Fusions­
Richtl inie,38 die Entscheidung des EuGH in der Rechtssache de Lastey­
rie de Saillant,39 und wohl auch durch die Einführung der Europäischen 
Aktiengesellschaft ist es bei der Wegzugsbesteuerung zu wesentl ichen 
Änderungen gekommen. Wurden Betriebe, Tei lbetriebe oder auch nur ein­
zelne Wirtschaftsgüter über die Grenzen verlegt, haben die steuerlichen 
Vorschriften in den meisten Mitgliedstaaten eine Realisierung der sti l len 
Reserven vorgesehen, d. h. die Differenz zwischen den Buchwerten und 
den Marktwerten wurde wie ein Veräußerungsgewinn besteuert. Diese 
Regelungen mussten aufgehoben bzw. wesentlich abgeändert werden. 
Durch die Verlagerung geht den Mitgl iedstaaten zwar auch in  d iesen Fäl­
len das Besteuerungsrecht nicht verloren, eine etwaige Besteuerung er­
folgt jedoch erst, wenn es zu einer endgültigen Gewinnrealisierung kom-

33 1 



Wirtschaft und Gesellschaft 32. Jahrgang (2006), Heft 3 

men sollte. Dadurch wird es für Unternehmen noch leichter, ihre Gewinne 
dorthin zu verlagern, wo die geringste Steuerbelastung anfällt. I nsbeson­
dere bei immateriellen Vermögensgegenständen wie Patenten, Lizenzen, 
Warenzeichen oder Konzessionen wird es nun wesentlich leichter, d iese 
auch grenzüberschreitend dort zu position ieren, wo die Steuerbelastung 
am geringsten ist. 

3.2.2 Einzelne Steuerbegünstigungen im Detail 

Die folgenden Beispiele sol len aufzeigen , wie leicht es mögl ich ist, 
bei grenzüberschreitenden Tätigkeiten steuerliche Begünstigungen in 
Anspruch nehmen zu können. Diese Einzelbeispiele erheben n icht den 
Anspruch auf Vollständigkeit, sondern sollen ledigl ich aufzeigen, wie 
mühelos es innerhalb der Europäischen Union ist, durch ganz einfache 
Gestaltungen den Steueraufwand zu minimieren. I nsbesondere ist ganz 
deutlich zu erkennen, wie leicht es für große, grenzüberschreitende Un­
ternehmen völlig legal möglich wird , die reale wirtschaftl iche Tätigkeit von 
der finanziellen Abbildung zu trennen und Finanzströme so zu lenken , 
dass der Steueraufwand möglichst gering bleibt. 

* Estland als Sparkasse - Beispiel 1 :  Durch die Besonderheit, dass nicht 
ausgeschüttete Gewinne in Estland nicht besteuert werden , bietet es sich 
für Unternehmen an, die über die notwendige Liquidität verfügen, diese 
l iquiden Mittel steuersehendend zu parken. Das folgende Beispiel zeigt, 
wie stark der Effekt selbst dann schon ist, wenn die Thesaurierung nur für 
wenige Jahre erfolgt. 

Vergleicht man eine Österreichische Kapitalgesellschaft mit einer Ka­
pitalgesellschaft in Estland und unterstellt einen jährl ichen operativen 
Gewinn in Höhe von 1 .000, bleibt im Fal le einer 1 0-jährigen Thesaurie­
rung bei einer angenommenen internen Verzinsung von 6% dem Öster­
reichischen Unternehmen ein Betrag von 1 8.600. Im Gegensatz dazu hat 
sich im estnischen Unternehmen ein Betrag von 29.800 angesammelt. 
Als Nettoausschüttung bleiben nach Ausschüttung der estnischen Kör­
perschaftsteuer 20.300 zur Verfügung. Ausschüttungen an verbundene 
Unternehmen sind im Rahmen der Mutter-Tochter-Richtl inie in den Emp­
fängerstaaten steuerfrei zu stellen. 

* Litauen und immaterielle Vermögensgegenstände - Beispiel 2 :  Da 
Litauen als Standort für immateriel le Vermögensgegenstände eine be­
sonders günstige Abschreibungsregelung hat, bietet es sich für große 
grenzüberschreitend tätige Unternehmen an, ihre immateriellen Vermö­
gensgegenstände in Litauen zu parken. l n  Litauen kann für i mmaterielle 
Vermögensgegenstände eine besondere Form der degressiven Abschrei­
bung (declining balance method) in Anspruch genommen werden . Der 
zulässige Abschreibungssatz beträgt 66 ,67%. Das bedeutet, dass bereits 
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im ersten Jahr 66,67% der Anschaffungskosten abgeschrieben werden 
können. Im zweiten Jahr sind bereits 89% der Anschaffungskosten steu­
ermindernd abgeschrieben worden, und im dritten Jahr betragen die ku­
mulierten Abschreibungen bereits 96% ,  d. h. der Vermögensgegenstand 
ist nahezu vollständig abgeschrieben worden. Auch wenn immaterielle 
Vermögensgegenstände in den meisten anderen Mitg l iedstaaten eben­
falls über einen verhältnismäßig kurzen Zeitraum abgeschrieben werden 
können, bietet diese Abschreibungsmethode doch einen entscheidenden 
Zinsvortei l ,  weil im ersten Jahr bereits fast 70% steuerlich wirksam und 
im zweiten Jahr bereits 89% abgeschrieben wurden. l n  den meisten an­
deren Mitgl iedstaaten ist näml ich nur die l ineare Abschreibung zulässig. 
Bei einer angenommenen Nutzungsdauer von drei Jahren sind somit im 
ersten Jahr 33%, im zweiten Jahr 66% steuerl ich wirksam abgeschrieben , 
während bei einer unterstel lten Nutzungsdauer von fünf Jahren im ersten 
Jahr led igl ich 20% abgeschrieben wurden 

* Finanzierungsgesellschaft in Zypern - Beispiel 3: Für Gewinne einer 
Österreichischen Kapitalgesellschaft fäl lt Körperschaftsteuer in Höhe von 
25% an. Zinszahlungen an Fremdkapitalgeber mindern den steuerpfl ich­
tigen Gewinn der Gesellschaft. Systemkonform werden Zinseinnahmen 
beim Empfänger des Fremdkapitals als steuerpfl ichtige Einnahme behan­
delt. Das g ilt grundsätzl ich auch für Zinszahlungen, die zwischen Kon­
zernunternehmen fl ießen , sofern bestimmte Grundsätze40 eingehalten 
werden. Durch d ie Einschaltung einer in Zypern ansässigen Gesellschaft 
kann dieses System allerdings zugunsten der Unternehmensgruppe 
durchbrachen werden. Wird eine Österreich ische Gesellschaft mit Fremd­
kapital einer zypriotischen Tochtergesellschaft ausgestattet, dann min­
dern die Zinszahlungen den Gewinn der Österreichischen Gesellschaft, 
da die Richtlinie über Zinsen und Lizenzgebühren zwischen verbunde­
nen Unternehmen41 einen Quellensteuerabzug in Österreich nicht zu­
lässt. Durch entsprechende Regelungen in Zypern kommt es allerdings 
zu einem Systembruch, und die Zinszahlungen sind für d ie in Zypern 
ansässige Gesellschaft steuerfrei,42 weil diese aus einer ausländischen 
Betriebsstätte stammen. Kommt es zu einer Gewinnausschüttung der 
zypriotischen Gesellschaft, dann bleiben d iese Gewinnausschüttungen in 
Österreich steuerfrei ,  weil die Mutter-Tochter-Richtl inie zur Anwendung 
kommt, sofern die Betei l igung zumindest 1 0% beträgt. Ein Quellensteu­
erabzug in Zypern unterbleibt ebenfalls. Kommt es in Österreich zu einer 
Gewinnausschüttung an die Österreichischen Anteilseigner, dann fäl lt bei 
d iesen ledigl ich Kapitalertragsteuer in  Höhe von 25% an. Im Gegensatz 
dazu beträgt die Steuerbelastung 43,75%,43 wenn der Umweg über die 
zypriotische Gesellschaft nicht gewählt wird . 

* Zwischenschaltung einer Personengesellschaft - Beispiel 4: l n  Ös­
terreich unterliegen Personengesellschaften nicht der Körperschaftsteu-
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erpflicht, weil der Gewinn der Personengesellschaft den Gesellschaftern 
zugerechnet wird und bei den Gesellschaftern im Rahmen der persön­
l ichen Einkommensteuerveranlagung versteuert wird . ln einigen der neu­
en Mitgl iedstaaten werden Personengesellschaften jedoch steuerlich wie 
Kapitalgesellschaften behandelt. Das ist etwa in der Slowakei so. Für eine 
in Österreich ansässige natürliche Person ergibt sich dadurch für wirt­
schaftl iche Aktivitäten in der Slowakei Folgendes: Wird etwa eine Kapital­
gesellschaft in der Slowakei gegründet, fällt für die Gewinne in der Slo­
wakei Körperschaftsteuer in Höhe von 1 9% an.  Gewinnausschüttungen 
werden in Österreich mit der Kapitalertragsteuer in Höhe von 25% end­
besteuert. Die Steuerbelastung für den Österreichischen Gesel lschafter 
beträgt somit insgesamt 39,25%. Wird die wirtschaftl iche Aktivität mittels 
einer Personengesellschaft durchgeführt, dann unterliegen auch die­
se Gewinne in der Slowakei der Körperschaftsteuer in Höhe von 1 9% .  
F ü r  Gewinnausschüttungen a n  die Österreichischen Gesellschafter fällt 
allerd ings keine Kapitalertragsteuer an, da Österreich die Personenge­
sellschaft in der Slowakei eben wie eine Personengesellschaft behandelt 
und nicht wie eine Kapitalgesellschaft. Das bedeutet, dass aufg rund des 
Doppelbesteuerungsabkommens zwischen Österreich und der Slowakei 
die Gewinne der Personengesellschaft in der Slowakei besteuert werden 
dürfen.  Gewinnausschüttungen an die Österreich ischen Gesel lschafter 
werden in Österreich allerdings n icht mehr versteuert, und die Steuerbe­
lastung für den Österreich ischen Gesellschafter l iegt nur mehr bei 1 9%.  

3.3 Forderungen an eine europäische Steuerpolitik 

Die Bestandsaufnahme über die Regelungen zur Unternehmensbesteu­
erung in den zehn neuen Mitgl iedstaaten hat ganz deutlich gezeigt, dass 
eine weitere Harmonisierung in diesem Bereich unumgänglich ist. Ge­
nerel l  kann konstatiert werden, dass in den zehn neuen Mitgliedstaaten 
der Trend ganz eindeutig zu immer niedrigeren Körperschaftsteuersätzen 
geht. Zwar sind die Steuersätze für d ie tatsächl iche Steuerbelastung nur 
die halbe Wahrheit, weil d ie Steuerbemessungsgrundlage und auch das 
Körperschaftsteuersystem letztendlich genau so wichtig sind. Trotzdem 
haben die nominel len Körperschaftsteuersätze eine nicht zu unterschät­
zende Signalfunktion. Obwohl die effektive Steuerbelastung der Kapital­
gesellschaften in Österreich schon bisher sehr gering war; wurde der no­
minelle Körperschaftsteuersatz mit 1 .  1 .  2005 von 34% auf 25% gesenkt. 
Begründet wurde dieser Schritt mit dem Hinweis, dass die Steuersätze in  
den neuen Mitgliedstaaten erheblich unter dem Österreich ischen nomi­
nellen Steuersatz l iegen. Auf d ie effektive Steuerbelastung und auf einen 
Vergleich der effektiven Steuerbelastung mit den neuen Mitg l iedstaaten 
wurde in der politischen Diskussion weitgehend verzichtet. 
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Der Vergleich der Regelungen in den neuen Mitgl iedstaaten hat gezeigt, 
dass eine Vielzahl von unterschiedlichsten Begünstigungen gewährt wird .  
Durch d iese Vielzahl von Begünstigungen wird es vor al lem für interna­
tional operierende Unternehmen leicht möglich, diese Begünstigungen 
so zu bündeln ,  dass die Gesamtsteuerbelastung gering gehalten werden 
kann. Diese Begünstigungen führen so zu einer noch weiteren Trennung 
von realwirtschaftl ichen Aktivitäten der Unternehmen und deren finanziel­
ler Abbildung. Diese Vorgehensweise ist nicht neu, bisher haben grenz­
überschreitend agierende Unternehmen versucht, die Gewinne dort an­
fal len zu lassen ,  wo die Steuersätze besonders niedrig sind bzw. wo sonst 
besonders günstige steuerl iche Vorschriften gelten. 

Dies macht deutlich, dass ein Ende dieses letztendlich ruinösen Steuer­
wettbewerbs nur erreicht werden kann ,  wenn zumindest auf europäischer 
Ebene eine möglichst weitreichende Harmonisierung im Bereich der Un­
ternehmensbesteuerung erreicht wird. Diese Harmonisieru ng erfordert 
aber neben einer Vereinheitlichung der Bemessungsgrundlage auch die 
Festlegung eines Mindeststeuersatzes sowie die Abstimmung der Kör­
perschaftsteuersysteme der einzelnen Mitgl iedstaaten aufeinander. 

Geht man einen Schritt weiter, muss überlegt werden , wie ein derartiges 
Modell zur Unternehmensbesteuerung auf europäischer Ebene aus­
sehen kann. 

3.3.1 Harmonisierungsmaßnahmen im Bereich der 
Unternehmensbesteuerung 

Diverse Versuche, die Körperschaftsteuer innerhalb der Europäischen 
Union zu harmonisieren, gehen bis in die fünfziger Jahre des vorigen Jahr­
hunderts zurück. Mit Ausnahme der drei Richtl inien zur Unternehmens­
besteuerung, näml ich der Mutter-Tochter-Richtl inie, der Fusions-Richtli­
nie und der Richtl inie über die Steuerregelung für Zahlungen von Zinsen 
und Lizenzgebühren zwischen verbundenen Unternehmen wurden bisher 
al lerd ings nur Schritte gesetzt, um die größten steuerlichen Probleme für 
grenzüberschreitende Unternehmensgruppen zu beseitigen. Von einer 
echten Harmonisierung der Unternehmensbesteuerung auf europäischer 
Ebene kann noch nicht gesprochen werden. Die bisherigen Maßnahmen 
sind auch einzig in die Richtung gegangen, Doppelbesteuerungen bei 
grenzüberschreitenden Transaktionen zu beseitigen. Diese Maßnahmen 
waren zweifelsohne richtig und notwendig. Die Entwicklung in den letz­
ten Jahren hat aber auch eindeutig gezeigt, dass diese Fokussierung auf 
die Unternehmensseite alleine n icht ausreicht, sondern dass eine umfas­
sende Harmonisierung notwendig ist, d ie zum einen unnötige Doppelbe­
lastungen und admin istrative Hürden für die europaweit agierenden Un­
ternehmen abbaut, zum anderen muss aber auch gewährleistet werden, 
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dass sich Unternehmen entsprechend ihrer Leistungsfähigkeit an der 
Finanzierung des Sozialstaats beteil igen. Die Kommission hat schon in 
ihrer Mitteilung im Jahr 2001 über die "Steuerpolitik in der Europäischen 
Union - Prioritäten für die nächsten Jahre" 44 angeführt, dass in der Eu­
ropäischen Union der Faktor Arbeit generell einer sehr hohen Steuerbe­
lastung ausgesetzt ist und dass die Verminderung der Steuerbelastung 
auf den Faktor Arbeit eine der wesentlichen Grundlagen für ein entspre­
chendes Beschäftigungs- und Wirtschaftswachstum in der Europäischen 
Union ist. Denn neben den zweifelsohne vorhandenen Hürden, die Un­
ternehmen bei grenzüberschreitenden Aktivitäten bewältigen müssen,  
darf nicht übersehen werden, dass die gegenwärtige Situation mit  den 25 
verschiedenen Steuersystemen in Europa auch unzählige Möglichkeiten 
bietet, steuerschonende Gestaltungsmögl ichkeiten intensiv ausnutzen 
zu können und die Steuerbelastung für das einzelne Unternehmen er­
folgreich zu minimieren . Diese Entwicklung wird durch d ie sehr restriktive 
Rechtsprechung des EuGH noch weiter verstärkt. Deshalb kommen wir 
zur Überzeugung, dass nur eine sehr weitreichende Harmonisierung die 
für al le Betei l igten gewünschten Ergebnisse l iefern kann. Denn neben dem 
Abbau der Hemmnisse für die Unternehmen muss sichergestellt werden, 
dass in Zukunft auch den Mitgl iedstaaten entsprechende Einnahmen aus 
der Körperschaftsteuer zufließen und auch die Kapitalgesellschaften den 
Anteil an der Finanzierung des Europäischen Sozialmodells leisten, der 
ihrer Leistungsfähigkeit entspricht, denn in letzter Konsequenz kann das 
Europäische Sozialmodell nur weiter bestehen, wenn die entsprechenden 
Steuereinnahmen vorhanden sind. Außerdem ist die Körperschaftsteuer 
wesentlicher Bestandteil der Steuersysteme der europäischen Staaten ,  
und  e in  völliges Wegbrechen der Körperschaftsteuer bringt das ganze 
Steuersystem eines Staates ins Wanken. 

Grundsätzlich stehen mehrere Alternativen zur Auswahl ,  wie die Har­
monisierung der Körperschaftsteuer aussehen kann.  l n  der derzeitigen 
Diskussion über eine Harmonisierung der Unternehmensbesteuerung 
werden übl icherweise die folgenden Modelle als mögliche Alternativen 
angeführt: 

);;>- Sitzland-Besteuerung (Horne State Taxation - HST) ; 
);;>- Harmonisierung der Bemessungsgrundlagen (Gompulsory Harmo­

nisation of Existing Tax Bases); 
);;>- Gemeinsame konsolidierte Körperschaftsteuer-Bemessungsgrund­

lage (Gommon Gonso/idated Gorparate Tax Base - CCCTB); 
);;>- Einheitliche europäische Körperschaftsteuer (European Gorparate 

lncome Tax - EUCIT). 
Sitzland-Besteuerung (HST): Diesem Konzept wird der Ansatz zugrun­

de gelegt, dass die Besteuerung von Unternehmensgruppen nach den 
Vorschriften jenes Landes erfolgen sol l ,  in dem sich der Sitz der Unter-

336 



32. Jahrgang (2006), Heft 3 Wirtschaft und Gesellschaft 

nehmensgruppe befindet. 
Harmonisierung der Bemessungsgrundlagen: Entsprechend diesem 

Ansatz würden alle in der Europäischen Union tätigen Unternehmen nach 
einheitlichen Regeln ihre Bemessungsgrundlagen für die Körperschaft­
steuer ermitteln. Die Steuersätze bleiben jedoch Sache der Mitgl iedstaa­
ten. 

Gemeinsame konsolid ierte Körperschaftsteuer-Bemessungsgrundlage 
(CCBT): Ziel d ieses Ansatzes ist es, ein eigenes Regelwerk zu schaffen, 
das als Grundlage für eine einheitliche Körperschaftsteuer-Bemessungs­
grundlage für grenzüberschreitend tätige Unternehmensgruppen heran­
gezogen wird .  

Einheitliche europäische Körperschaftsteuer (EUCIT) : Bei diesem 
Konzept würde die Körperschaftsteuer nach einheitl ichen europäischen 
Regeln auf europäischer Ebene eingehoben werde. Die Steuereinnah­
men würden bzw. könnten dementsprechend teilweise direkt ins EU­
Budget einfl ießen. 

3.3.2 Einheitliche Bemessungsgrundlage - Mindeststeuersatz 
- Harmonisierung der Systeme 

Unserer Einschätzung nach gehen die ersten beiden Maßnahmen, 
das Modell der Sitzland-Besteuerung (HST) und die Harmonisierung 
der Bemessungsgrund lagen,  nicht weit genug. Mit dem Konzept der 
Sitzstaat-Besteuerung würde der Steuerwettbewerb noch weiter verstärkt 
werden, weil Unternehmen lediglich ihren Sitz in dem Mitgliedstaat errich­
ten müssten, in dem die günstigsten Vorschriften bestehen, und auch die 
Harmonisierung der Bemessungsgrundlage ohne eine Harmonisierung 
der Steuersätze ist ein Schritt in  die falsche Richtung, weil auch in d iesen 
Fällen der Steuerwettbewerb über den Steuersatz fortgesetzt würde. 

Aus diesem Grund kommen wir zur Ansicht, dass eine einheitliche 
Steuerbemessungsgrundlage, die Festsetzung eines Mindeststeuersat­
zes sowie eine Harmonisierung der Körperschaftsteuersysteme unbed­
ingt notwendig sind. Die Bemessungsgrundlage sollte sich an den be­
stehenden Grundsätzen im Bilanzsteuerrecht orientieren, die Wahlrechte 
sind weitestgehend einzuschränken. Um die bestehenden Probleme bei 
der Besteuerung von Konzernen in den Griff zu bekommen , ist ein kon­
sol idiertes Konzernergebnis die bessere Besteuerungsgrundlage als die 
Einzelergebnisse der einzelnen Konzerngesellschaften, weil dann tatsäch­
l ich das Konzernergebnis besteuert wird. Die Probleme mit Gewinnver­
lagerungen durch die Festsetzung von Verrechnungspreisen, grenzüber­
schreitende Konzernfinanzierungen durch Fremdkapital und ähnl iches 
mehr sind so einfach in den Griff zu bekommen, da letzten Endes der 
Konzern als ein Unternehmen angesehen und auch so besteuert wird ,  
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was letztlich auch der wirtschaftl ichen Realität entspricht. Schafft man 
eine einheitl iche konsolidierte Bemessungsgrundlage innerhalb der EU, 
stellt sich natürlich sofort die Frage, wie die Einnahmen der Körper­
schaftsteuer auf d ie einzelnen betroffenen Mitgliedstaaten aufzutei len 
sind. Denkbar ist es, die Einnahmen aufg rund eines festgelegten Schlüs­
sels auf die einzelnen M itgl iedstaaten aufzuteilen. Außerdem könnte die 
Körperschaftsteuer auch für die Finanzierung des EU-Haushalts heran­
gezogen werden. Diese Option, die Körperschaftsteuereinnahmen in eine 
aufkommensneutrale EU-Steuer umzugestalten,  wird auch von der Kom­
mission in ihrem Eigenmittelbericht45 vorgeschlagen . Denkbar wäre auch 
eine Mischform, d. h. die Körperschaftsteuereinnahmen werden so auf­
geteilt, dass ein Tei l  den jeweil igen Mitgl iedstaaten direkt zugute kommt 
und der Rest als direkte EU-Steuer ausgestaltet ist. Dies hätte den Vortei l ,  
dass d ie jeweil igen Mitgliedstaaten wie bisher für d ie Administration der 
Steuererhebung zuständig sind. Dadurch bleibt auch das entsprechende 
Interesse der Mitgl iedstaaten bestehen, für eine entsprechend effiziente 
Einhebung der Körperschaftsteuer zu sorgen . 

3.4 Schlussbemerkungen 

Wir haben mit dem vorliegenden Länderbericht dokumentiert, dass die 
Steuerdumpingprozesse in den neuen Mitgl iedstaaten schon weit fortge­
schritten sind und noch immer fortschreiten. Dabei muss das Augenmerk 
nicht nur auf die Steuersätze, sondern auch auf Ausnahmebestimmun­
gen gelegt werden, die das Niveau der Besteuerung überhaupt gegen 
nul l  treiben. Auf d ie negativen Auswirkungen, die d iese Entwicklung auf 
die sozialen Sicherungssysteme in den alten Mitgliedstaaten haben kann,  
wurde bereits in der Einleitung h ingewiesen .  

Dieser negativen Sicht kann aber auch ein positives Beispiel entge­
genhalten werden: I rland hat bis heute mit einer Körperschaftsteuer­
Dumpingstrategie operiert und war sehr erfolgreich . Der erstaunliche 
wirtschaftl iche Aufholprozess Irlands war nicht nur für die I ren erfreu­
lich, sondern für die gesamte Union. Warum sollte man für die neuen 
Mitgl iedsländer; die einen noch weiteren Aufholprozess vor sich haben , 
nicht die g leiche Strategie fahren? Aus unserer Sicht ist es unbestritten ,  
dass über Beihi lfen den Beitrittsländern geholfen werden muss, mögl ichst 
rasch an die durchschnittliche Wirtschaftsleistung der EU Anschluss zu 
finden. Das Steuerrecht erscheint uns aber aus mehreren Gründen nicht 
das geeignete Instrument zu sein :  
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� Zum Unterschied vom irischen Beispiel verwendet das Instrument 
nun nicht ein kleiner Staat, sondern eine große Staatengruppe. Die 
Konsequenz ist, dass die Wirkung für d iese große Staatengruppe 
geringer ist, für die bisherigen Mitgl iedstaaten - insbesondere in 
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Mitteleuropa - aber größer ist. 
);;>- Das Steuerrecht ist ein sehr grobes Investitionssteuerungsinstru­

ment im Verhältnis zu Strukturbeihi lfen, die gezielt eingesetzt wer­
den können. 

);;>- Steuerdumping löst zum Unterschied von Investitionsbeihi lfen auch 
ein Steuerdumping in den Geberländern aus, was wiederum die Fi­
nanzierung des europäischen Finanzausgleichs erschwert. 

);;>- Nach der Theorie der optimalen Besteuerung sollte ein ideales Be­
steuerungssystem möglichst entscheidungsneutral sein .  Nun ist es 
in den meisten europäischen Staaten so, dass bereits heute d ie 
Faktoreinkommen aus unselbständiger Arbeit deutl ich höher mit 
Abgaben belastet sind als Faktoreinkommen aus Kapitalvermögen. 
Durch den beschriebenen Dumpingprozess wird dieser Wettbe­
werbsnachteil noch verstärkt. Man könnte das verstehen , wenn der 
Kapitalmangel das zentrale Problem wäre. Tatsächlich ist aber d ie 
Massenarbeitslosigkeit das brennendste Problem in  der EU, und so 
gesehen ist d iese Politik unverständl ich . 

Aus unserer Sicht muss alles getan werden, um diesen Körperschaft­
steuer-Dumpingprozess zu stoppen. Das kann nur auf der gesamteuro­
päischen Ebene geschehen . Hoffnungsvol l  stimmen die Bemühungen 
der EU-Kommission, die Körperschaftsteuerbemessungsgrundlagen zu 
harmonisieren, wiewohl uns klar ist, dass sie noch in den Kinderschu­
hen stecken. Beschleunigt könnte der Prozess durch einen i nteressanten 
Vorschlag der Kommission46 werden, der eine Umbasierung eines Teils 
der EU-Finanzierung von einer Umsatzsteuerbemessungsgrundlage auf 
eine Körperschaftsteuerbemessungsgrundlage vorsieht. Schließlich ha­
ben transnationale Konzerne einen großen Vorteil aus dem Binnenmarkt, 
und so ist es folgerichtig, von ihnen einen Beitrag zu verlangen . Diese 
Bemühungen einer Harmonisierung der handelsrechtl iehen und steuer­
l ichen Gewinnermittlungsvorschriften sind auch deshalb s innvol l ,  weil die 
Unterschiede in den handelsrechtl iehen und steuerlichen Gewinnermitt­
lungsvorschriften derart sind, dass für transnational agierende Unterneh­
men kaum mehr der Überbl ick zu bewahren ist und wei l  selbst für den 
Fachmann der Vergleich der effektiven Steuerbelastung zwischen ver­
schiedenen Staaten eine echte Herausforderung darstel lt. 

Ist die Arbeit der Harmonisierung der Bemessungsgrundlagen einmal 
getan,  muss klar sein ,  dass aufgrund der nun tatsächlichen Vergleichbar­
keit der nominellen Steuersätze der Steuerwettbewerb um die Steuersät­
ze noch größer wird ,  wenn nicht regulierend eingegriffen wird. Es muss 
also gerade dann eine Harmonisierung der Körperschaftsteuersätze vor­
genommen werden . Wir verkennen nicht, dass auf Basis des Einstimmig­
keitsprinzips und auf Basis der derzeit vorherrschenden wirtschaftspo­
litischen Meinungen eine Harmonisierung des Steuersatzes bestenfalls 
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auf zypriotischem Niveau möglich ist. Unsere Aufgabe ist es aber, darauf 
hinzuweisen, dass mit einem Gewinnbesteuerungsniveau um 1 5% das 
hohe wohlfahrtsstaatliche N iveau in Kerneuropa n icht zu halten ist. Gar 
nicht so sehr deshalb, weil die Körperschaftsteuereinnahmen sinken wer­
den, sondern wei l  dadurch mittelfristig Auswirkungen auf die gesamte Er­
tragsbesteuerung zu erwarten sind. 

Der Versuch , politische Attitüden durch Überzeugungsarbeit zu ändern , 
erinnert an die Arbeit von Sisyphos. Die Menschen in Europa werden es 
aber auf Dauer nicht akzeptieren, dass in einer immer reicher werdenden 
Gesellschaft immer mehr Sozialleistungen gekürzt werden müssen, um 
das jeweils gekürzte N iveau für die Zukunft sichern zu können.  Sie wer­
den erkennen, dass die Entwicklung der Steuersysteme damit in Zusam­
menhang steht, und sie werden die Verantwortl ichen in Europa fragen, 
was sie zur Verteid igung der bestehenden Steuersysteme getan haben. 
Sie werden sich nicht damit zufrieden geben , dass das Naturgesetz der 
Globalisierung zu al l dem zwingt, sondern sie werden fragen,  welchen 
Sinn d ieser riesige europäische Wirtschaftsraum hat, wenn die Politik der 
Globalisierung keine Regeln vorgibt. 
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Zusammenfassung 

ln  den letzten Jahren war in den meisten Mitgliedsländern der EU ein Erosionsprozess der 
Körperschaftsteuersätze zu beobachten. Diese Tendenz verstärkte sich durch den Beitritt 
der zehn neuen Mitgliedstaaten. Die Konsequenzen sind ein an Intensität zunehmender 
Steuerwettbewerb innerhalb der gesamten EU und entsprechende Einnahmenausfälle in 
den nationalen Haushalten. Allein im Zeitraum von 2001 bis 2005 fiel der durchschnittliche 
Körperschaftsteuersatz in den EU-1 5 von 31 ,9% auf 29,2%. Der Rückgang in den neuen 
Mitgliedsstaaten (von 26,6% auf 1 8,5%) fiel noch stärker aus. 
Als Reaktion auf den zunehmenden Systemwettbewerb erließ die Europäische Kommissi­
on einen Code of Conduct, um die einseitige Begünstigung internationaler Unternehmen 
in den Mitgliedstaaten zu unterbinden. Nicht von dieser Regelung betroffen sind jedoch 
Steuersysteme, die allen Unternehmen, unabhängig von ihrer Herkunft, dieselben Be­
dingungen bieten,  wie beispielsweise eine nullprozentige Besteuerung von thesaurierten 
Gewinnen in Estland. Als Konsequenz daraus weiteten die Mitgliedstaaten ihre Begüns­
tigungen auf die nationalen Unternehmen aus. Die Europäische Kommission beobachtet 
diese Entwicklung mit Wohlwollen, da der "gesunde Steuerwettbewerb" durchaus begrüßt 
wird. 
Die vorliegende Studie liefert eine Darstellung der Körperschaftsteuersysteme und der 
damit zusammenhängenden Investitionsbegünstigungen in den zehn neuen Mitgliedstaa­
ten der Europäischen Union. Sie zeigt auch die Gefahr, die der Steuerwettbewerb für das 
Europäische Sozialmodell darstellt und schildert, welche Maßnahmen auf europäischer 
Ebene notwendig sind, um dagegen erfolgreich ankämpfen zu können. 
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